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	AUSSCHREIBUNG 
AUTOSLALOM DES MSC - WELS

OSK genehmigugnsfreier Kleinslalom mit einer Streckenlänge von max. 400m.

Veranstalter:                           Motorsportclub Wels
Veranstaltungstermin:     01.Mai 2010, von 9.00 bis 18.00 Uhr
Veranstaltungsort:             SCW-Parkplatz
Rennleitung:                              Christian Lindinger
                                                                    4631 Krenglbach,Weinbergstr.34
Teilnahmeberechtigt:          Alle Personen, die im Besitz eines gültigen 
                                                                    Führerschein sind
Nennungen:                                  Die Nennungen werden am Veranstaltungstag 
                                                                    entgegengenommen.
                                                                    Das Nenngeld ist gleich Reuegeld – beträgt für
                Einzelstart           € 7,00                    Doppelstart     € 12,00
                               Nennungen können ohne Angabe von Gründen abgewiesen werden.
 
Fahrzeugabnahme:                 Unmittelbar vor dem Start, wird in der Startkarte                                                                     vermerkt, Zulassungsschein und Führerschein                                                                     müssen vorgelegt werden. Cabriofahrzeuge dürfen                                                                     nur mit Überrollbügel und geschloßenem Verdeck
                                                                    starten.
 
                                               STURZHELM ist Pflicht!!!!
 
Wertungsgruppen:   
                                   Division I                               Division II              
                               Klasse 1  bis 1400 ccm          Klasse 5  ohne ccm Limit
                               Klasse 2  bis 1800 ccm          Klasse 6  Leihwagen
                               Klasse 3  über 1800 ccm        Klasse 7  Damen 
                               Klasse 4  Dieselfahrzeuge      
 
Tagessieg:       1) € 180,-                                2) € 100,-                                3) € 70,-
                               
Wertung:    Die Platzierungen werden durch den besten Wertungslauf, 
                              Laufzeit u. Strafzeit 
                              Eines jeden Teilnehmers in der zugehörigen Klasse ermittelt.
                              Auslassen eines Tores                                           = Disqualifikation
                              Fehlstart                                                                = Disqualifikation
                              Verschieben oder umwerfen eines Pylonen         = 3 Strafsekunden
 
	 

 
  Division I – Serienfahrzeuge

   Es sind nur Fahrzeuge mit polizeilichem Kennzeichen (keine Probe oder
   Überstellungskennzeichen) zugelassen, sie müssen der STVO entsprechen. 
   Fahrzeuge mit Einzelgenehmigungen werden nach dem Typenschein eines
   gleichen österr. Fahrzeugtyps geprüft. Fahrwerksverbesserungen sind erlaubt,
   die Reifen- und Felgengröße ist freigestellt, darf jedoch nicht über die 
   Karosserie hinausragen, die Mindestprofiltiefe darf 1,6mm nicht unterschreiten. 
   Die Auspuffanlage ist ebenfalls freigestellt, es dürfen jedoch keine Flammrohre 
   verwendet werden. Die Phonzahl muss der STVO entsprechen.
 
   Division II – verbesserte Fahrzeuge
   Es ist jede Veränderung mit folgender Einschränkung erlaubt:
   Es sind nur Fahrzeuge mit Windschutzscheibe und geschlossener Karosserie
   zugelassen. Die Auspuffanlage ist freigestellt, es dürfen jedoch keine  

   Flammenrohre verwendet werden,die Phonzahl von 100db(A) darf nicht

   Überschritten werden.Die Reifenprofiltiefe,sowie Dimensionen der Reifen und

   Felgen sind freigestellt,auch Slicks sind erlaubt. Diese dürfen jedoch nicht über

   die Karosserie hinausragen.

 
   Proteste
   Proteste sind schriftlich bis ½ Stunde nach Start des Letzten Fahrzeuges
   mit Beilegung von €73,00 in bar bei der Rennleitung abzugeben.
   Proteste gegen die Zeitnehmung und den Veranstalter sind unzulässig.Proteste

   können nur von Teilnehmern eingebracht werden.Die Sportkomissionäre des

   MSC Wels entscheiden über die Protestabklärung.Wird der Protest als

   unbegründet abgewiesen,wird die Protestgebühr einbehalten.Der Rechtsweg

   ist ausgeschloßen.

 
   HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
   Der Veranstalter, sowie alle mit der Durchführung der Veranstaltung 
   beauftragten Personen, lehnen den Teilnehmern sowie dritten Personen  
   gegenüber jede Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden sowie 
   die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von Ihnen oder ihren
   Fahrzeugen angerichteten. Schäden ab. Die Teilnehmer fahren in jeder

   Hinsicht auf eigene Gefahr. Die Fahrer bestätigen durch die Angabe ihrer Unterschrift 
   auf  der Startkarte die Zurkenntnisnahme der Ausschreibung und verzichten auf das Recht 

   zur Anrufung ordentlicher  Gerichte .Höhere Gewalt entbindet den Veranstalter von der
   Einhaltung  sämtlicher Verpflichtungen. Der Veranstalter ist berechtigt diese Veranstaltung
   abzusagen , zu verschieben oder  abzubrechen, ohne Schadenersatzanspruch leisten zu
   müssen.   
 


